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Zitat von bobel

Die gesetzliche Gewährleistung von 24 Monaten wird eigentlich von allen KFZ Händlern
/ Autohäusern auf 1 Jahr nach Ablieferung des Kaufgegenstandes an den Kunden
eingeschränkt. Steht in sämtlichen Kaufverträgen bzw. in den AGB´s, welche die
Fahrzeugkäufer unterschreiben.

Das kann schon in der AGB stehen, allerdings gilt hier trotzdem das EU-Recht vor den AGBs,
daher ist die Klausel unzulässig (genauso wie manche Händler beim Verkauf an Private
komplett die Gewährleistung auschließen wollen, das ist ebenso nicht möglich, außer man
verkauft den an Firmen und Händler weiter). Allerdings macht die Beweisumkehr eine
Gewährleistungsforderung im zweiten Jahr schon teilweise recht schwierig!

MfG

Hannes
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